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Info:dok – Hintergrundwissen aus dem Internet 

Was gibt es bei der Abrechnung von Speziallaborleistungen 
besonders zu beachten? Worauf muss ich bei der Preisfin-
dung für mein IGeL-Angebot Rücksicht nehmen? Welche 
Chancen und Risiken verbinden sich mit der Gründung oder 
Beteiligung an Teilgemeinschaftspraxen? 

Wenn Sie sich mit solchen oder anderen Fragen rund um Ihre 
Privatpraxis beschäftigen, steht Ihnen jetzt unsere neue, 
attraktive Informationsquelle im Internet zur Verfügung: Unter 
der Adresse "www.pvs-infodok.de" finden Sie ab sofort das 
gesammelte Hintergrundwissen zum Download - selbstver-
ständlich kostenlos! Übersichtlich geordnet nach Themenfel-
dern. 

Ob Sie gezielt nach einer speziellen Antwort suchen oder 
eher generell nach Informationen im Archiv stöbern wollen - 
das neue PVS/info:dok-Portal ist auf jeden Fall einen Besuch 
wert. Und das sicher immer wieder von Neuem denn regel-
mäßige Erweiterungen des Dokumentenbestandes machen 
den Bestand an Informationen immer wertvoller und sichern 
die Aktualität der angebotenen Informationen. 

Mit der GOÄ die medizinische Versorgung sichern 

Seitdem Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt im ver-
gangenen Herbst ihre Forderung "gleiches Geld für gleiche 
Leistung" aussprach, steht die Frage nach einem einheitlichen 
Vergütungssystem ärztlicher Leistungen im Raum. Soll damit 
die Gebührenordnung für Ärzte zur Disposition gestellt wer-
den, sollen die höheren Vergütungen  einem  vermeintlich 
gerechteren Gesundheitssystem zum Opfer fallen? Das hieße, 
das Kind mit dem Bade auszuschütten. Ohne eine eigenstän-
dige Gebührenordnung für die privatärztlichen Leistungen ist 
unser Gesundheitssystem auch künftig nicht denkbar. Sie ist 
unverzichtbar für den wachsenden Bereich der Selbstzahler-
medizin, schafft Transparenz, sichert Qualität und ist not-
wendige Planungsgrundlage für die Ärzte.  

Schützenhilfe für die Verteidigung der GOÄ  - sowohl hinsicht-
lich der Vergütungshöhen als auch in der Strukturfrage – 
leistete jüngst der Bundesverband der Freien Berufe (BFB).  
In einer aktuellen Pressemitteilung wies der Verband darauf
hin, dass im Zuge der bevorstehenden Gesundheitsreform 
eine generelle Absenkung der Honorare für die Behandlung 
von Privatpatienten vom 2,3-fachen auf den 1,7-fachen des 
Gebührensatzes diskutiert werde. "100 Prozent Schutz zum 
Billigtarif  - diese Rechnung geht nicht auf!", warnt Dr. Ulrich 
Oesigmann, Präsident des BFB. 

Ersatz von Auslagen 

Materialien, die bei der Behandlung eines Patienten anfallen 
oder verbraucht werden, können gesondert berechenbar und 
zu erstatten sein; vorausgesetzt diese sind nicht schon in 
den nicht zu berechnenden Praxiskosten enthalten. Einen 
entsprechenden Katalog hat der Verordnungsgeber in § 10
der Gebührenordnung für Ärzte aufgestellt. Zur leichteren 
Orientierung haben wir diesen Katalog jetzt in eine Liste der 
berechnungsfähigen Materialien überführt und alphabetisch 
aufbereitet.  
Sie erhalten die Liste über unseren Service PVS/info:dok im 
Internet (www.pvs-infodok.de, Dokument 419) 

Erfolg ist ansteckend – Ihre Prämie zum WM-
Start! 

Passend zum WM-Start können Sie sich bei uns eine neue, 
attraktive Werbeprämie abholen: Für jeden Kollegen, den Sie
von unseren Leistungen überzeugt haben, erhalten Sie als 
besonderes Dankeschön den hochwertigen Sonnenleder 
Fußball "Bern 1954". Mit diesem Modell wurde zuletzt bei der 
Weltmeisterschaft 1966 in England gespielt  - ein echtes 
Sammlerstück! 

Und wenn Ihnen der Fußball nicht zusagt: Auf unserer speziel-
len Prämien-Seite www.erfolg-ist-ansteckend.de finden Sie
bestimmt die passende Belohnung für Ihr Engagement. 
Einfach mal reinschnuppern und dann schnell einen Kollegen 
"mit Erfolg anstecken"!
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Der Entwurf des Steueränderungsgesetzes 2007 wurde am
10. Mai 2005 durch das Bundeskabinett verabschiedet.  

Nachstehend sind die wichtigsten Folgen beschrieben, die 
entstehen, wenn dieser Entwurf zum Gesetz werden sollte. 

Häusliches Arbeitszimmer 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer werden nur
noch dann als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
steuerlich berücksichtigt, wenn es den Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet.  

Diese Regelung bestand bereits bisher, wenn das Arbeits-
zimmer den räumlichen Mittelpunkt Ihrer Betätigung bildet – 
dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sich die Praxis-
räume in Ihrer eigenen Wohnung befinden. 

Betroffen von der geplanten Neuregelung sind Sie, wenn Sie 
in Ihrem Arbeitszimmer nicht die gesamte, aber mehr als 50 
Prozent der gesamten beruflichen Tätigkeit ausüben. Sie 
konnten bisher Arbeitszimmerkosten begrenzt, aber immer-
hin bis zu 1250 Euro abziehen. Gleiches galt, wenn Sie
neben Ihrer Haupttätigkeit noch einer Nebentätigkeit nach-
gingen (z.B. Autor oder Referent), für die Sie unbedingt ein 
Arbeitszimmer benötigen, da Ihnen kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung stand.  

Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag 

Die Altersgrenze für die Gewährung von Kindergeld bzw.
kindbedingte Freibeträge für Kinder ab dem Geburtsjahrgang 
1982 wird abgesenkt. Kinder ab dem Geburtsjahrgang 1983 
werden nicht mehr bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, 
sondern nur noch bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres 
berücksichtigt.  
Eine Sonderregelung gibt es für Kinder des Geburtsjahres 
1982 – dort ist die Vollendung des 26. Lebensjahres maßge-
bend für die Berücksichtigung. Der Anreiz, eine begonnene
Berufsausbildung oder ein aufgenommenes Studium zügiger 
zu beenden, soll damit erhöht werden. 

Einschränkung Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte 

Zukünftig sind Aufwendungen für die Wege zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte grundsätzlich nicht mehr als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. Um Härten
zu vermeiden, wird für Fernpendler jedoch eine Entfernungs-
pauschale in Höhe von 0,30 Euro in Zukunft ab dem 21. 
Kilometer wie Werbungskosten oder Betriebsausgaben  
berücksichtigt. Mit dieser Regelung soll bei Fahrtkosten 
grundsätzlich das so genannte „Werkstorprinzip“ gelten.  
Danach wird ausschließlich die Arbeitsstätte der Berufssphä-
re zugeordnet und das Wohnen dem Privatbereich.  

Kürzung Sparerfreibetrag 

Es wird der Sparer-Freibetrag auf 750 Euro für Ledige bzw. 
1.500 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten abgesenkt. 
Bisher lag der Sparerfreibetrag bei 1.370 Euro für Ledige 
und 2.740 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten.  

Bei kleineren Anlagebeträgen hat dies empfindliche Auswir-
kungen, insbesondere bei festverzinslichen Papieren wie 
Sparbüchern oder Bundesschatzbriefen. Zinsen, die auf diese 
Anlagen anfallen, werden voll besteuert - anders als Dividen-
den auf Aktien, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen. 
Besonders gravierend sind die Wirkungen bei auf- oder abge-
zinsten Sparbriefen und bei Bundesschatzbriefen Typ B, wo
sich Zinsen über einen längeren Zeitraum anhäufen und erst 
am Ende der Laufzeit inklusive  Zinseszinsen ausgeschüttet 
werden. Die angesammelten Zinsen können schnell den 
Freibetrag überschreiten und Sie können dadurch auch bei 
relativ kleinen Anlagebeträgen in die Steuerpflicht rutschen. 
Wenn es möglich ist, sollten Sie Zinsauszahlungen in eine Zeit 
verlegen, in der die Steuerbelastung nicht so hoch ist. So 
gesehen können Bundesschatzbrief Typ B für all diejenigen 
attraktiv sein, die sich nach Ablauf der sieben Jahren im 
Ruhestand befinden und deren Zinseinkünfte bereits heute 
über dem  Sparerfreibetrag liegen.  

Für alle Sparer können Aktien und ähnliche  Dividendenpapie-
re aus steuerlicher Sicht interessanter werden, denn Dividen-
denausschüttungen unterliegen dem Halbeinkünfteverfahren. 
Es wird nur jeweils die Hälfte einer Dividende zur Besteue-
rung heran gezogen. Wer seine Kapitaleinkünfte nur aus 
Dividendenpapieren bezieht, bewahrt die Erträge daraus bis 
zu einer Höhe von 1.500 Euro pro Person vor dem Fiskus.  

Eine weitere Möglichkeit eröffnet sich für Eltern, die Kapital 
vor allem auf minderjährige Kinder übertragen können. Auch 
den Kindern steht jeweils ein persönlicher Sparerfreibetrag 
von künftig 750 Euro zu. Um hier auf der steuerrechtlich 
sicheren Seite zu sein, sollten sie vor solchen Vermögens-
übertragungen mit Ihrem Steuerberater sprechen.  

Steuerzuschlag für Spitzenverdiener 

Für private zu versteuernde Einkommen über 250.000 Euro  
(zusammen veranlagte Ehegatten: 500.000 Euro) ist ein 
Zuschlag von 3 Prozentpunkten auf den Einkommensteuer-
Spitzensteuersatz vorgesehen. Gewinneinkünfte (Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit, Land- und Forstwirtschaft oder 
Gewerbebetrieb) werden jedoch von diesem Zuschlag entlas-
tet. 
(Dr. Kerstin Arnold, Steuerberaterin, Pischel & Kollegen, 
Kerstin.Arnold@Pischel.info) 


